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RA Dr. Christian Volkmann,
Berlin

Offenes WLAN und offene Haftung

Hotspots sind wahrlich ein heißes Eisen. Zu-
letzt tat sich Verkehrsminister Alexander Dob-
rindt mit der �ußerung hervor, dass kostenlo-
ses Surfen per WLAN in der N�he von Behçr-
den bald selbstverst�ndlich sei. Sein eigenes
Ministerium werde noch in diesem Jahr kos-
tenloses WLAN anbieten. Es gelte, einen
Standortvorteil durch çffentliches WLAN zu
sichern.
Dass ein mçglichst ungehinderter Zugang zum
Netz ein Standortvorteil ist, ist unbestritten.
Unbestritten ist allerdings auch, dass sich je-
der, der ein offenes WLAN zur Verf�gung
stellt, in einer kaum zu �berblickenden

Rechtslage bewegt, deren Kl�rung
erst am Anfang steht.

F�r die Haftung der WLAN-Anbieter
ist derzeit noch die BGH-Entschei-
dung „Sommer unseres Lebens‘‘ ein-
schl�gig. Anzuwenden sind danach
die Grunds�tze der Stçrerhaftung,
die bei ungesichertem WLAN zur
Haftung f�hren. Die Haftungsprivile-
gierungen des TMG finden keine An-

wendung. Zwar hat der BGH f�r die h�usliche
Internet-NutzungindenEntscheidungen„Mor-
pheus‘‘ und „BearShare‘‘ eine etwas restrikti-
vere Haftung angedeutet. Abgesehen davon,
dassdieseEntscheidungenkeinoffenesWLAN
betrafen, ergibt sich aus ihnen aber beileibe
keine Haftungsfreizeichnung. Sobald ein An-
schlussinhaber Anhaltspunkte daf�r hat, dass
Rechtsverletzungen �ber seinen Anschluss be-
gangen werden, muss er gewisse Sicherungs-
pflichten erf�llen, wenn er nicht unkalkulierbar
f�r einen Missbrauch seines Netzes haften will.

Die Haftungsrisiken f�r Hotspot-Betreiber ha-
ben die Politik und hier namentlich beide Re-
gierungsparteien auf den Plan gerufen. Denn
wer offenes WLAN in Behçrden, an Flugh�fen
und Bahnhçfen sowie in Caf�s und Restau-
rants propagiert, kann die Anbieter nicht mit
den Grunds�tzen der Entscheidung „Sommer
unseres Lebens‘‘ im Regen stehen lassen. Die-
se Entscheidung steht dem Angebot gezielt of-
fener Hotspots diametral entgegen. Die CDU
hat denn auch auf ihrem Kçlner Parteitag im
Dezember 2014 nicht weniger gefordert als
dass kommerzielle Hotspot-Betreiber wie et-
wa Restaurants oder Caf�s WLAN anbieten
kçnnen sollen, ohne f�r einen eventuellen
Missbrauch durch Nutzer haften zu m�ssen.
Auch in der Koalitionsvereinbarung ist vorge-
sehen, dass Hotspot-Betreiber jedenfalls von
den Haftungsprivilegierungen f�r Provider
profitieren kçnnen sollen.

Sch�tzenhilfe f�r diese Ank�ndigungen der
Politik kommt demn�chst vielleicht aus

Luxemburg. Der EuGH wird �ber einen Vor-
lagebeschluss des LG M�nchen (18. 9. 2014 –
7 O 14719/12, K&R 2014, 827) entscheiden
und die Frage beantworten, ob die WLAN-An-
bieter wie Access-Provider zu behandeln sind
und unter die Haftungsprivilegierungen des
Art. 12 der E-Commerce-Richtlinie fallen,
dem § 8 TMG nachgebildet ist.
Die anstehende EuGH-Entscheidung beant-
wortet jedoch l�ngst nicht alle Fragen der Haf-
tung der WLAN-Anbieter. Die Frage der
Gleichsetzung mit den Access-Providern ist –
in einer beachtlichen Gemengelage von Rege-
lungen und Rechtsprechung, die bei der Haf-

tung von Anbietern im Internet zu beachten
ist – bestenfalls ein Teilaspekt. Ebenfalls rele-
vant sind die Anwendbarkeit der Haftungspri-
vilegierungen auf Unterlassungsanspr�che
�berhaupt, die Reichweite des Verbotes allge-
meiner �berwachungspflichten in Art. 15 der
E-Commerce-Richtlinie und – auf nationaler
Ebene – die Reichweite der Stçrerhaftung f�r
Anbieter von Internet-Zug�ngen und offenen
Netzen. Abschließend gekl�rt ist noch keine
dieser Fragen.

Dar�ber hinaus spielt die Urheberrechtsricht-
linie der EU eine nicht ganz unwesentliche
Rolle. So hat der EuGH bereits f�r die Access-
Provider deutlich gemacht, dass von einem
weiten Vermittlerbegriff in der Urheberrechts-
richtlinie auszugehen ist und die – an Rechts-
verletzungen im Grunde unbeteiligten – Ac-
cess-Provider von den Rechteinhabern zur
Durchsetzung von Urheberrechten herangezo-
gen werden kçnnen (EuGH, 27. 3. 2014 –
C-314/12, K&R 2014, 329 – UPC Telekabel).
F�r die Anbieter offenen WLANs d�rfte dann
kaum etwas anderes gelten. Die Haftungspri-
vilegierungen der E-Commerce-Richtlinie
helfen den Providern dabei nicht, jedenfalls
soweit es um die bloße Sperrung von Inhalten
geht. Die Reichweite der Sicherungspflichten
der „Vermittler‘‘, die der EuGH im Wesent-
lichen den Mitgliedsstaaten und deren Gerich-
ten �berl�sst, ist allerdings weitgehend unge-
kl�rt.

Es stehen daher noch viele Fragen zur Kl�rung
an. Eine verl�ssliche Rechtslage f�r kostenlo-
se WLAN-Angebote in Restaurants, Caf�s und
Behçrden sieht anders aus. Ob der deutsche
Gesetzgeber hier helfen kann, ist angesichts
der europarechtlichen Vorgaben fragw�rdig.
Naheliegender ist eine Kl�rung der Rechtsfra-
gen durch die Rechtsprechung. Dabei ist eines
nur zu hoffen: Dass die Rechtsprechung bei
der Frage der Haftung f�r Rechtsverletzungen
in offenen Netzen nicht bei „Sommer unseres
Lebens‘‘ stehen bleibt.
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